
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
Fraktion der Stadt Sternberg 

An 
Herrn Bürgervorsteher  
Eckhardt Fichelmann 
Am Markt 1 
19406 Sternberg 

Sternberg, 10.11.2015 

2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Sternberg 

Beschlussvorschlag: 
Die Stadtvertretung möge die 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt 
Sternberg beschließen. 

2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Sternberg 

Artikel I 
§ 6 IV der Hauptsatzung der Stadt Sternberg wird wie folgt geändert:  
(4) Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen trifft der 
Hauptausschuss Entscheidungen im Einzelfall innerhalb einer Wertgrenze von 2.500,- 
Euro bis 50.000,- Euro. 
 
§ 6 V der Hauptsatzung der Stadt Sternberg wird wie folgt geändert: 
(5) Der Hauptausschuss trifft Entscheidungen: 
1. bei der entgeltlichen Verfügung über Stadtvermögen, insbesondere bei der  

Veräußerung von Grundstücken, innerhalb einer Wertgrenze von 2.500 Euro bis 
50.000 Euro und bei der Vermietung und Verpachtung von stadteigenen bebauten und 
unbebauten Grundstücken innerhalb einer Jahresmiete oder -pacht von 2.500 Euro bis 
50.000 Euro  

2. bei der Belastung von Grundstücken im Wege der Vorwegbelastung im Verkaufsfall 
innerhalb einer Wertgrenze, die bei bebaubaren Grundstücken das Fünffache des 
Verkaufspreises, bei bebauten Grundstücken das Dreifache des Verkaufspreises 
ausmacht und bei nicht bebaubaren Grundstücken der Höhe des Kaufpreises 
entspricht  

3. bei der unentgeltlichen Verfügung über Stadtvermögen sowie bei Schenkungen, außer 
die unentgeltliche Veräußerung von Grundstücken, innerhalb einer Wertgrenze von 
2.500,- Euro bis 50.000,- Euro  

4. bei Hingabe von Darlehen mit Ausnahme bei der Städtebauförderung, die innerhalb 
eines Haushaltsjahres zurückgezahlt werden, bis zu 100.000 Euro  



5. bei Aufnahme von Krediten im Rahmen des Haushaltsplans innerhalb einer 
Wertgrenze von 500.000 Euro bis 2,5 Mio. Euro  

6. über Stundung von Ansprüchen innerhalb einer Wertgrenze von 2.500 Euro bis 25.000 
Euro, die Niederschlagung von Ansprüchen innerhalb einer Wertgrenze von 2.000 Euro 
bis 25.000 Euro, den Erlass von Ansprüchen innerhalb einer Wertgrenze von 1.000 
Euro bis 10.000 Euro  

7. über den Abschluss von Vergleichen, sofern die ursprüngliche Forderung der Stadt 
gegenüber dem Dritten um mehr als 2.000 Euro, jedoch weniger als 10.000 Euro 
verringert wird. Für Vergleiche, die vor einem Gericht zur Beendigung des 
Rechtsstreites abgeschlossen werden, betragen die Wertgrenzen 5.000 Euro bis 
50.000 Euro. 

§ 6 VII der Hauptsatzung der Stadt Sternberg wird wie folgt geändert: 
(7) Im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms trifft der Hauptausschuss bei der 
Vergabe von Fördermitteln in Form von Zuschüssen und Darlehensgewährung bei 
privaten Bauvorhaben Entscheidungen ab einem Wert von 50.000,- Euro.

§ 6 X der Hauptsatzung der Stadt Sternberg wird wie folgt geändert: 
(10) Der Hauptausschuss entscheidet über die Vergabe von Aufträgen für freiberufliche 
Leistungen nach VOF und Ingenieur- und Architektenleistungen nach HOAI bei einer zu 
erwartenden Honorarleistung ab einem Wert von 35.000,- Euro sowie bei der Auswahl der 
Prozessanwälte in Rechtsstreitigkeiten, deren Streitwert 500.000 Euro übersteigt.  

§ 6 XI der Hauptsatzung der Stadt Sternberg wird wie folgt geändert: 
(11) Der Hauptausschuss entscheidet über die Ernennung, Beförderung und Entlassung 
von Beamtinnen und Beamten. Bei Beschäftigten ab der Entgeltgruppe E6 / S6 TVöD 
entscheidet der Hauptausschuss über die Einstellung, Höhergruppierung (sofern sie nicht 
tariflich gebunden sind) und Kündigung. Bei Bewerbungsgesprächen sind die Mitglieder 
der Stadtvertretung aktiv einzubinden. Hierzu kann jede Fraktion je ein Mitglied 
entsenden. Die vorstehenden Regelungen sind entsprechend auf die Eigenbetriebe der 
Stadt anzuwenden. 

§ 8 I der Hauptsatzung der Stadt Sternberg wird wie folgt geändert:  
(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister wird für sieben Jahre gewählt. Die 
Bürgermeisterin oder der Bürgermeister wird in die nach § 5 Absatz 1 i. V. mit § 4 Absatz 3 
Satz 2 und § 9 Kommunalbesoldungslandesverordnung (KomBesLVO M-V) 
höchstzulässige Besoldungsgruppe eingestuf t . Sie oder er erhäl t e ine 
Aufwandsentschädigung gemäß § 11 Absatz 1 i. V. mit § 4 Absatz 3 Satz 2 und § 9 
KomBesLVO in Höhe von 150 EURO.  

§ 8 IV der Hauptsatzung der Stadt Sternberg wird wie folgt geändert: 
(4) Beschäftigte bis zur Entgeltgruppe E5 / S5 werden durch den Bürgermeister 
eingestellt, höhergruppiert und entlassen. Entsprechendes gilt für die Eigenbetriebe der 
Stadt. 



Artikel II 
Die 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung tritt am 01.05.2016 in Kraft. 

Begründung: 
Die Stadtvertretung ist als oberstes Organ der Stadt Sternberg im Rahmen der 
Selbstverwaltungsangelegenheiten für die wichtigsten Führungs- und Kontrollaufgaben 
zuständig. Diese Zuständigkeiten können in den Grenzen des §§ 22 III KV MV an andere 
Organe übertragen werden. Hierbei gilt es zu beachten, dass die Gemeinde- bzw. 
Stadtvertretung i.w.S. die „Volksvertretung“ der Gemeinde darstellt. Die Delegation von 
Aufgaben an andere Organe der Gemeinde ist daher im Lichte des im Grundgesetz 
verankerten Demokratieprinzips zu bewerten. 

Es erwiese sich jedoch als unpraktikabel, wenn sich die Zuständigkeit der Gemeinde- bzw. 
Stadtvertretung auf alle Führungs- und Kontrollaufgaben erstreckten würde. Hier nimmt 
insbesondere der Hauptausschuss als wichtigster Organteil der Gemeindevertretung eine 
herausragende Rolle ein, indem er im Rahmen der von der Gemeindevertretung 
festgelegten Richtlinien über die Planung von Verwaltungsaufgaben von besonderer 
Bedeutung entscheidet. Zudem ist er zu Entscheidungen in Angelegenheiten befugt, die 
ihm zur Beschlussfassung von der Gemeindevertretung übertragen worden sind. 

Der vorliegende Beschlussvorschlag verfolgt das Ziel, den Hauptausschuss zu „stärken“, 
ohne in die bereits bestehenden Kompetenzen der Stadtvertretung einzugreifen. Da sich  
die Stadtvertretung und der Hauptausschuss nicht gegenüberstehen, sondern der 
Hauptausschuss vielmehr Teil der Stadtvertretung ist, geht vorliegend mit der Aufwertung 
des Hauptausschusses eine Aufwertung der Stadtvertretung einher. 

Neben der Anpassung einzelner Wertgrenzen sollen dem Hauptausschuss insbesondere 
bei Personalangelegenheiten Zuständigkeiten (zurück-)übertragen werden. Klarstellend 
sei angemerkt, dass alle Personalentscheidungen gem. § 35 III KV MV stets im 
Einvernehmen mit dem Bürgermeister zu treffen sind. 

Die dem Beschlussvorschlag zu entnehmende 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
soll zum 01.05.2016, mithin mit Dienstantritt der neuen Bürgermeisterin / des neuen 
Bürgermeisters, in Kraft treten.



















































































































Stadt Sternberg
Der Bürgermeister

Bürgervorsteher und 
Fraktionsvorsitzende
in der Sternberger Stadtvertretung

           01.12.2015

Vorschlag der Verwaltung für das Amt der Gleichstellungsbeauftragten

Auf der Hauptausschusssitzung am 24.11. habe ich darüber informiert, dass Frau Anke Bittermann ihr 
Ehrenamt als Gleichstellungsbeauftragte zum Jahresende 2015 niederlegt. Ich habe auf dieser 
Sitzung auch mittgeteilt, dass eine geeignete Person gefunden werden muss, die auch aus der 
Verwaltung kommen könnte. 

Auf der Sitzung der Stadtvertretung am 9.12.2015 ist die Wahl einer neuen 
Gleichstellungsbeauftragten vorgesehen.

Neben dem Vorschlagsrecht der Fraktionen, möchte ich Ihnen folgenden Vorschlag unterbreiten: 

Zunächst habe ich das Gespräch mit Frau Angelika Groß geführt. Durch ihre Arbeit im 
Demokratischen Frauenbund wäre sie sehr geeignet. Leider hat Frau Groß aufgrund der dienstlichen 
Belastung absagen müssen.

Ein weiteres Gespräch habe ich mit Frau Antje Kühl geführt. Frau Kühl hat zugesagt, für das Amt zur 
Verfügung zu stehen. Frau Kühl arbeitet im Museum der Stadt auf geringfügiger Beschäftigungsbasis.

Frau Kühl ist am 02.07.1980 geboren und wohnt in Sternberg. Sie absolviert ein Jurastudium. Sie hat 
ein Kind und arbeitet bereits als Schiedsfrau für das Amt Sternberger Seenlandschaft.

Ich schlage Ihnen hiermit Frau Antje Kühl zur Wahl als Gleichstellungsbeauftragte vor.

Quandt
Bürgermeister  
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